
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      14.06.2023 
 

 

Stadtkanzlei: 

Urnenstandort Oberwinterthur, Schulhaus Talacker: Temporäre Verschiebung zum Kindergarten 

Talwiesen 
IDG-Status: öffentlich 

SR.23.427-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Urnenstandort Schulhaus Talacker, Talackerstrasse 

90, 8404 Winterthur, in Folge des Umbaus des Schulhauses vom Sommer 2023 bis Sommer 

2024 nicht betrieben werden kann. 

 

2. Für die Urnengänge, die zwischen 1. August 2023 und 31. Juli 2024 stattfinden, wird als Er-

satzurnenstandort der Kindergarten Talwiesen, Hegistrasse 35c, 8404 Winterthur, festgelegt. 

 

3. Zur Information der stimmberechtigen Bevölkerung werden am Urnenstandort Schulhaus  

Talacker am 18. Juni 2023 während der Urnenöffnungszeit Flyer über die Änderung verteilt. 

 

4. Die Medienmitteilung wird genehmigt. Sie wird vor dem nächsten Urnengang vom 22. Oktober 

2023 versendet. 

 

5. Die Stadtkanzlei und die Einwohnerkontrolle (Stimmregister) werden angewiesen, die notwen-

digen Änderungen im Internet und auf den Stimmrechtsausweisen zu veranlassen. 

 

6. Mitteilung an: Departement Präsidiales, Einwohnerkontrolle (Stimmregister), IDW, Stadtkanz-

lei. 

 

 Vor dem Stadtrat  

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 
1. Ausgangslage 
Mit Beschluss SR.23.5-1 vom 11. Januar 2023 hat der Stadtrat die Aufwendungen für die Sanie-

rung des Schulhauses Talacker, Talackerstrasse 90, 8404 Winterthur, als gebunden erklärt. Die-

ses Schulhaus dient an Urnengängen als Urnenstandort. Während der Umbauphase kann dieser 

Urnenstandort nicht wie gewohnt genutzt werden. 

 

2. Ersatzurnenstandort 
Der Präsident des Kreiswahlbüros Oberwinterthur hat mit den Verantwortlichen (Schulhausab-

wart) einen Ersatzstandort gefunden. Der Kindergarten Talwiesen, Hegistrasse 35c, 8404 Win-

terthur, liegt nicht weit weg vom Schulhaus Talacker und ist gut zugänglich.  

 

Gemäss § 19 Abs. 1 des Gesetzes über die politischen Rechte des Kantons Zürich legt der Ge-

meindevorstand – für die Stadt Winterthur demnach der Stadtrat – die Urnenstandorte fest. Der 

Stadtrat legt somit für die Zeit von Sommer 2023 bis Sommer 2024 den Kindergarten Talwiesen 

als Urnenstandort fest. 

 
3. Kommunikation 
Vorgesehen ist, die Stimmberechtigten, die den Urnenstandort am Urnengang vom 18. Juni 2023 

nutzen, mit einem Flyer über die Veränderung zum nächsten Urnengang zu informieren. Eine 

Medienmitteilung wird erst unmittelbar vor dem betroffenen Urnengang vom 22. Oktober 2023 

verschickt. 

 

Die Änderungen müssen auch auf dem Internet (Stadtkanzlei) und dem Stimmrechtsausweis 

(Einwohnerkontrolle / Stimmregister) aufgenommen werden. 

Eine interne Kommunikation ist nicht vorgesehen. 

 

 

Beilage: 
1. Medienmitteilung 


